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Rechtsvorschriften .sowie die Analyse und die Verallge
meinerung der wirksamsten Formen der Rechtsverwirkli
chung;

— auf die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Vervollkomm
nung der staatlichen Leitung, die Durchsetzung der besten 
Erfahrungen und effektivsten Leitungsmethoden im staat
lichen Leitungsprözeß und die Entwicklung einer volks
verbundenen operativen, wissenschaftlich begründeten und 
rationell organisierten Arbeitsweise der Staatsorgane.

(3) Die Forschung hat in engem Zusammenwirken mit den 
Staatsorganen zu erfolgen; ihre Ergebnisse sind für die staat
liche Praxis und die ständige Erhöhung des Niveaus der Aus- 
und Weiterbildung nutzbar zu machen. Die Forschung dient 
der wirksamen populärwissenschaftlichen Arbeit und offen
siven Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus, der 
imperialistischen Staats- und Rechtsideologie und den revisio
nistischen Staats- und Rechtsauffassungen.• f

(4) Lehr- und Forschungsaufgaben, die den Verantwor
tungsbereich der Justizorgane betreffen, stimmt der Rektor 
mit dem Minister der Justiz, dem Generalstaatsanwalt der 
DDR und dem Präsidenten des Obersten Gerichts ab.

(5) Die Akademie ist Herausgeber der wissenschaftlichen 
Zeitschrift -„Staat und Recht“ und der Zeitschrift „organisa
tion“.

§4

Die Akademie hat das Recht zur Verleihung der akademi
schen Grade

Diplom-Staatswissenschaftler 
Diplom-Staatswissenschaftler (Außenpolitik) 
Diplom-Jurist 
Dr. jur., Dr. rer. pol.
Dr. sc. jur., Dr. sc. pol.

§5

(1) Die Akademie wird vom Rektor nach dein Prinzip der 
Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen ge
leitet.

(2) Der Rektor wird vom Vorsitzenden des Ministerrates 
berufen. Er ist gegenüber dem Vorsitzenden des Ministerrates 
für die gesamte Tätigkeit der Akademie verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.

(3) Der Rektor ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ra
tes der Akademie.

(4) Der Wissenschaftliche Rat der Akademie berät den Rek
tor bei der Vorbereitung und in Durchführung grundsätzli
cher Entscheidungen in Forschung, Lehre und Erziehung und 
fördert die Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens an der 
Akademie. Er beschließt die Verleihung der akademischen 
Grade Dr. sc. jur. und Dr. sc. pol. und über andere ihm in 
Rechtsvorschriften übertragene Aufgaben.

(5) Die Berufung der Prorektoren, der Fachdirektoren, der 
Direktoren der Sektionen und Institute sowie der Chefredak
teure der Zeitschriften „Staat und Recht“ und „organisation“ 
durch den Rektor bedarf der Zustimmung des Leiters des Se
kretariats des Ministerrates.

(6) Der Rektor ist für eine der führenden Rolle der Arbei
terklasse entsprechende Entwicklung der Kader verantwort
lich. Er gewährleistet die Entwicklung eines politisch und 
fachlich hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses, 
die ständige Weiterbildung der Hochschullehrer, die Entwick
lung von Frauen zu Hochschullehrern und für den Einsatz in 
leitende Funktionen.

(7) Zwischen dem Rektor der Akademie und der Betriebs
gewerkschaftsleitung ist gemäß den §§28, 29 des Arbeits
gesetzbuches der Betriebskollektivvertrag abzuschließen.

(8) Der Rektor erläßt gemäß den §§ 91, 92 des Arbeitsgesetz
buches mit Zustimmung der Betriebsgewerkschaftsleitung die 
Arbeitsordnung für alle Mitarbeiter der Akademie. Er legt 
die Studien- und Prüfungsordnung sowie die Hausordnung 
fest.

§ 6

(1) Der wissenschaftliche Bereich der Akademie gliedert 
sich in Sektionen und Institute. In den Sektionen' und Insti
tuten bestehen entsprechend den Wissenschaftsdisziplinen 
Lehrstühle bzw. Abteilungen.

(2) An der Akademie bestehen die Zentralstelle und der 
Beirat für staats- und rechtswissenschaftliche Information und 
Dokumentation.

(3) Zur- Unterstützung der Aus-, und Weiterbildung hat die 
Akademie Außenstellen.

(4) Die Rahmenstruktur bedarf der Bestätigung des Leiters 
des Sekretariats des Ministerrates.

§7

(1) An der Akademie besteht das Institut für Internationale 
Beziehungen. Das Institut ist für die Aus- und Weiterbildung 
von Kadern für den diplomatischen Dienst und andere außen
politische Bereiche der DDR sowie für die Forschung auf dem 
Gebiet der Außenpolitik der DDR, der internationalen Bezie
hungen und des Völkerrechts verantwortlich.

(2) Das Institut untersteht bezüglich der Forschung und 
Lehre sowie in Kaderfragen unmittelbar dem Minister für 
Auswärtige Angelegenheiten.

(3) Der Direktor des Instituts wird vom Minister für Aus
wärtige Angelegenheiten berufen. Er ist für die Erfüllung der 
dem Institut übertragenen Aufgaben dem Minister für Aus
wärtige Angelegenheiten verantwortlich und rechenschafts
pflichtig. Der Wissenschaftliche Rat des Instituts berät den 
Direktor bei der Vorbereitung und Durchführung der grund
sätzlichen Aufgaben in Lehre, Forschung und Erziehung.

(4) Bei der Lösung von Aufgaben, die die Gesamtleitung 
der Akademie betreffen und die über den Rahmen der For
schung, Lehre und über die Kaderfragen hinausgehen, unter
steht der Direktor des Instituts dem Rektor der Akade
mie.

(5) Hauptaufgaben des Instituts sind:
— die Durchführung des Hochschulstudiums zur Erziehung 

und Ausbildung des Kadernachwuchses für die Bereiche 
der Außenpolitik;

— die Durchführung von Lehrgängen und anderen Weiter
bildungsmaßnahmen für Kader der außenpolitisch-diplo
matischen Praxis;

— die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
die Betreuung von Aspiranten;

— die Planung und Durchführung der außenpolitischen For
schung;

— die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der außenpolitischen Forschung, insbesondere 
mit entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen der 
UdSSR und anderer sozialistischer Länder;

— die Unterstützung der massenpolitischen Arbeit und der 
Propaganda zu außenpolitischen Fragen.

(6) Auf der Grundlage des Zentralen Forschungsplanes der 
marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der 
DDR koordiniert das Institut die außenpolitische Forschung 
in der DDR. Am Institut ist der Sitz des Wissenschaftlichen 
Rates für Außenpolitische Forschung der DDR.

(7) Das Institut ist Herausgeber der Zeitschriften „Deutsche 
Außenpolitik“ sowie Mitherausgeber der Zeitschrift „Asien/ 
Afrika/Lateinamerika“.


